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Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen die 

beigefügte Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

Johann Saathoff 



  
 

 

  

  

 

Schriftliche Frage der Abgeordneten Anke Domscheit-Berg  
vom 12. April 2024 
(Monat April 2024, Arbeits-Nr. 4/195)  
 
 
 
Frage 
Welche Verhandlungen führt oder plant die Bundesregierung einschließlich nachge-
ordneter Behörden mit dem Unternehmen Microsoft zu Lizenzverträgen (bitte jeweils 
Art und ungefähre Anzahl der Lizenzen – auch mit einer Bandbreite – angeben, so-
wie das maximal angenommene Vertragsvolumen (z. B. Summe der Lizenzkosten 
ohne Rabatte nach aktuell üblichen Preisen für Verwaltungskunden)), und was ist je-
weils der Zeitrahmen für diese Verhandlungen (tatsächlicher oder geplanter Beginn 
und voraussichtliches, geplantes Ende)? 
 
 
Antwort 
Microsoft stellt der öffentlichen Verwaltung in Deutschland Microsoft-Lizenzen und 
Microsoft-Leistungen in aller Regel nicht im Direktgeschäft, sondern über sog. Micro-
soft-Handelspartner zur Verfügung. Der Bezug von Microsoft-Lizenzen und -Leistun-
gen erfolgt in diesen Fällen regelmäßig über Rahmenvereinbarungen, die zuvor mit 
Handelspartnern geschlossen wurden. Daher erfolgt keine Verhandlung mit dem Un-
ternehmen Microsoft zu Lizenzverträgen.  
 
Grundlage der mit den Handelspartnern geschlossenen Rahmenvereinbarungen sind 
in den meisten Fällen die sog. Microsoft-Konditionenverträge. Zu den Microsoft- Kon-
ditionenverträgen gehören der Konzernvertrag (Enterprise Agreement), ein Mantel-
vertrag (Business- und Service-Agreement) und der Select Plus-Vertrag. Die Ver-
träge sind inhaltlich auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand in der Bundesrepublik 
Deutschland zugeschnitten und werden in regelmäßigen Abständen zwischen dem 
Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie Microsoft neu verhandelt. Die 
Microsoft-Konditionenverträge können durch Bund, Länder und Kommunen genutzt 
und wie oben beschrieben, den Rahmenvereinbarungen mit Handelspartnern zu-
grunde gelegt werden. Die Microsoft-Konditionenverträge begründen indessen keine 
eigenständigen Verträge zum Bezug von Lizenzen, für die ein bestimmtes Volumen 
angegeben werden kann. Nähere Informationen zu den Microsoft-Konditionenverträ-
gen können über die Website von www.cio.bund.de abgerufen werden. 
 




